12. DEZEMBER 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des KE/EStGB 92 hinsichtlich der Steuerbefreiung für Preise und Zuschüsse, die Wissenschaftlern, Schriftstellern oder Künstlern gezahlt oder zuerkannt werden


(Belgisches Staatsblatt vom 26. Februar 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN


12. DEZEMBER 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des KE/EStGB 92 hinsichtlich der Steuerbefreiung für Preise und Zuschüsse, die Wissenschaftlern, Schriftstellern oder Künstlern gezahlt oder zuerkannt werden


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Einkommensteuergesetzbuches 1992, des Artikels 90 Absatz 1 Nr. 2 Absatz 2;

	Aufgrund des KE/EStGB 92;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 13. November 2024;

	Aufgrund des Einverständnisses der Staatssekretärin für Haushalt vom 27. November 2024;

	Aufgrund der Auswirkungsanalyse beim Erlass von Vorschriften, die gemäß den Artikeln 6 und 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 2013 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen administrative Vereinfachung durchgeführt worden ist;

	In der Erwägung, dass die Angelegenheiten, für die keine neue Initiative der Regierung erforderlich ist und die im Hinblick auf die Kontinuität der Autorität durch die ausführende Gewalt behandelt werden müssen, zur Vermeidung der Entstehung eines für die Bürger nachteiligen Vakuums im Rahmen der laufenden Angelegenheiten fortgesetzt werden müssen;

	In der Erwägung, dass:

	- vorliegender Erlass darauf abzielt, aufgrund von Artikel 90 Absatz 1 Nr. 2 Absatz 2 des Einkommensteuergesetzbuches 1992 eine namentlich bestimmte Einrichtung zuzulassen,

	- es folglich kein Erlass ist, der neue, verbindliche Vorschriften enthält, durch die eine allgemeingültige und abstrakte Rechtslage geregelt werden soll und die für eine unbestimmte Anzahl Fälle gelten und auf Rechtsunterworfene im Allgemeinen oder auf eine unbestimmte, nicht individualisierte Gruppe von Rechtsunterworfenen anwendbar sind, die sich in derselben objektiven Lage befinden,

	- es sich somit nicht um einen Erlass mit Verordnungscharakter im Sinne von Artikel 3 § 1 Absatz 1 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat handelt,

	- die Gesetzgebungsabteilung des Staatsrates daher nicht befugt ist, ein Gutachten zum Entwurf abzugeben;

	Auf Vorschlag des Ministers der Finanzen und aufgrund der Stellungnahme der Minister, die im Rat darüber beraten haben,


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - Artikel 53 § 2 des KE/EStGB 92, zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 20. November 2024, wird durch einen Gedankenstrich mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"- die "Fondation Docteurs Désiré et Maurice Jaumain"."


	Art. 2 - Vorliegender Erlass ist auf die ab dem 8. Dezember 2023 gezahlten oder zuerkannten Preise und Zuschüsse anwendbar.


	Art. 3 - Der für Finanzen zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 12. Dezember 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM


